
 Kommunalwahl 2026 
Wahlhelferschulung 

Briefwahlbezirke 



Allgemeines

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text 
verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. 

Diese Formulierungen umfassen gleichermaßen weibliche, 
männliche und diverse Personen. 

Alle Personen sind damit selbstverständlich gleichberechtigt 
angesprochen. 



Wahlvorstand

Zusammensetzung des Wahlvorstands:
– Wahlvorsteher als Vorsitzender
– Stellvertretender Wahlvorsteher
– Schriftführer
– Stellvertretender Schriftführer
– bis zu Beisitzer



Wahlvorstand

• Vor der Ergebnisermittlung ab 18 Uhr müssen immer mindestens 
drei Mitglieder des Wahlvorstands im Wahlraum sein, damit der 
Wahlvorstand beschlussfähig ist, und zur gegenseitigen Kontrolle 
(darunter Vorsteher und Schriftführer oder jeweilige Vertretung).

• Während der Ergebnisermittlung ab 18 Uhr müssen alle Mitglieder 
des Wahlvorstands anwesend sein.



Aufgaben des Wahlvorstehers

• Leitung des Wahlvorstands, Aufgabenverteilung
• Verpflichtung der Mitglieder zur unparteiischen Wahrnehmung des 

Amtes und zur Verschwiegenheit
• Ordnungsmaßnahmen, z. B. gegenüber Zuschauern
• Federführung bei notwendigen Beschlüssen=Abstimmungen (z. B. 

Zurückweisung von Wahlbriefen, Gültigkeit von Stimmen) mit entspr. 
schriftlicher Dokumentation

• Verantwortlichkeit für d. Vorhandensein aller notwendigen 
Unterschriften

• Überwachung der Auszählung, Feststellung des Wahlergebnisses
• Rückgabe im Rathaus (zusammen mit dem Schriftführer)



Ablauf am Wahltag

• 14:30 Uhr (bzw. 15:00 Uhr): Zusammentreten des Wahlvorstands 

• bis 18:00 Uhr: Vorbereitung des Auszählungsraums, Sortierung, 
Prüfung und Öffnung der roten Wahlbriefe, Einwurf der weißen 
Umschläge in die Urne 

• Ab 18:00 Uhr: Öffnen der Urne mit den bis dahin verschlossenen 
weißen Stimmzettelumschlägen; Ermittlung des Wahlergebnisses 

• Anschließend: Fertigstellung der Wahlniederschrift, Verpacken der 
Wahlunterlagen, Rückgabe durch Wahlvorsteher und Schriftführer im 
Rathaus 



Vor Beginn der Wahlhandlung bis 18 Uhr

Allgemeine Vorbereitungen

• Ausschilderung des Wahlraums 

• Piktogramm „Fotoverbot“ aufhängen 

• Wahlurne versiegeln

• Prüfung, ob Wahlscheine im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine 
aufgeführt sind, hierzu vorher die roten Wahlbriefe der Nr. nach ordnen 

• Eintragung der Mitglieder des Wahlvorstands in die Niederschrift (Seite 1)

• Der Wahlvorsteher verpflichtet die Wahlvorstandsmitglieder zur

 - Verschwiegenheit

 - Unparteilichkeit 



Öffentlichkeit der Abstimmung - Wahlbeobachter

• Jedermann hat Zutritt zum Auszählungsraum (auch nicht wahlberechtigte 
Personen); sowohl während der Vorbereitung der Auszählung als auch 
während der Auszählung

• Kein Recht auf Foto, Film- und Tonaufnahmen oder Kopie der Niederschrift
• Einhaltung eines Sicherheitsabstandes (ca. 2 bis 3 Meter) der 

Wahlbeobachter zum Wahlvorstand während der Auszählung, um jegliche 
Störung und Beeinflussung der Ergebnisermittlung zu vermeiden

• Keine Einmischung in die Tätigkeit und Entscheidungen des Wahlvorstands, z. 
B. Störungen durch Kommentierungen, Fragen etc.

• Keine Einsicht in die Unterlagen (Niederschrift)
• Verweisung der Wahlbeobachter an die Wahlleitung bei nicht zu lösenden 

Meinungsverschiedenheiten



Behandlung der roten Wahlbriefe

• Zählung der roten Wahlbriefe und Eintragung 
unter Nr. 2.3

• Sind Wahlbriefe vorhanden, die im 
Verzeichnis der für ungültig erklärten 
Wahlbriefe aufgeführt sind?
❖falls Ja → aussortieren und Beschluss fassen



Behandlung der roten Wahlbriefe

Nachträgliche Wahlbriefe unter Nr. 2.4. eintragen



Behandlung der roten Wahlbriefe

• rote Wahlbriefe werden einzeln und 
nacheinander geöffnet

• erst nach Zulassung bzw. Zurückweisung 
darf der nächste Brief geöffnet werden



Zurückweisung der roten
Wahlbriefe -Zurückweisungsgründe-
• Kein oder kein gültiger Wahlschein enthalten; auch wenn anzunehmen ist, dass 

sich der Wahlschein im Stimmzettelumschlag befindet, liegt dieser Fall vor (zu 
dieser Fallgruppe zählen auch Wahlscheine, die in der Liste der für ungültig 
erklärten Wahlscheine aufgeführt sind)

• Versicherung an Eides statt nicht unterschrieben
• Dem Wahlbrief ist kein weißer Stimmzettelumschlag beigefügt ist
• Weder der Wahlbrief noch der weiße Stimmzettelumschlag sind verschlossen
• Wahlbrief mit mehreren Stimmzettelumschlägen, aber nicht die gleiche Anzahl 

gültiger und mit eidesstattlicher Versicherung versehener Wahlscheine
• Es wurde kein amtlicher weißer Stimmzettelumschlag benutzt
• Stimmzettelumschlag weicht offensichtlich von den anderen 

Stimmzettelumschlägen ab (Wahlgeheimnis) oder enthält einen fühlbaren 
Gegenstand



Zurückweisung der roten Wahlbriefe

• Die vorgenannten Zurückweisungsgründe sind abschließend!
• Immer Beschlussfassung erforderlich
• Wahlbrief samt Inhalt aussondern
• Zunächst bedenkliche Wahlbriefe unter 2.5.1 in Niederschrift 

eintragen



Zulassung Wahlbriefe
Sonderfall: Stimmzettel außerhalb
Achtung Neuerung im Vergleich zu früheren Wahlen:
• Wenn sich ein Stimmzettel außerhalb des Stimmzettelumschlags 

befindet, wird der Wahlbrief zugelassen (siehe Nr. 2.5.1.3 der 
Niederschrift).

• Der Stimmzettel wird mit einem Vermerk versehen, zurück in  den 
roten Wahlbriefumschlag und beiseite gelegt.

• Der leere weiße Stimmzettelumschlag wird in die Urne geworfen 
und entsprechend Nr. 3 der Niederschrift behandelt (ungültige 
Stimme nach Nr. 3.3.2).



Überprüfung Wahlscheine

Überprüfung
• Gültig (nicht im Verzeichnis der für 

ungültig erklärten Wahlscheine 
aufgeführt)?

• Gültig für Mitgliedsgemeinde der VG 
Schwarzach?

• Eidesstattliche Versicherung vom 
Wähler oder der Hilfsperson 
unterschreieben?



Beschlussfassung
• Beschlussaufkleber 

„Zurückweisung 
Wahlbriefe“verwenden und 
auf dem roten Umschlag 
anbringen

• Ergebnis und Unterschrift auf 
Aufkleber vermerken

• Wahlumschlag samt Inhalt 
aussondern

• Ergebnis handschriftlich 
festhalten, falls Aufkleber

• nicht ausreichen



Beschlussfassung
Eintragung unter Nr. 2.5.1.1



Zurückweisung der roten Wahlbriefe

WICHTIG!!!!
• KEIN weiterer Eintrag der zurückgewiesenen Wahlbriefe in die 

Niederschriften (auch nicht im Ergebnisteil bei den ungültigen 
Stimmen)

• Bearbeitung der zurückgewiesenen Wahlbriefe endet hier (bei Nr. 2.5.3 
der Niederschrift)

• Die zurückgewiesenen Wahlbriefe werden nicht als Wähler eingetragen 
**** wäre Kardinalfehler ****
❖anderenfalls später Schwierigkeiten bei den Plausibilitäten



































Ende der Wahlhandlung

Tätigkeiten am Wahltag ab 18 Uhr
Ermittlung des Wahlergebnisses anhand der vorgegebenen Reihenfolge 
in der Wahlniederschrift:
1. Öffnung der Wahlurne
2. Feststellung der Zahl der Wähler
3. Öffnen der weißen Umschläge
4. Zählung der Stimmen mit Hilfe des Zählprogramms
(inkl. Beschlussfassung bei Stimmzetteln mit Anlass zu Bedenken)
5. Wahlniederschrift
6. Abschluss der Wahl + Verpacken der Unterlagen



1. Öffnung der Wahlurnen
2. Feststellung der Zahl der Wähler
Öffnung der Wahlurne und Entnahme aller weißen 
Stimmzettelumschläge
Zählung aller ungeöffneten Stimmzettelumschläge und Eintragung 
unter Nr. 3.2.2 in der Niederschrift

Niederschrift 3.2.2 einfügen



2. Feststellung der Zahl der Wähler

Zählung der Wahlscheine der zugelassenen Wahlbriefe und 
Eintragung unter Nr. 3.2.3 der Niederschrift sowie im Programm für 
die Barcodeerfassung
– Plausibilitätsprüfung



3. Öffnen der weißen Umschläge

• Erst nach der vollständigen Ermittlung der Zahl der Wähler werden 
die weißen Stimmzettelumschläge geöffnet

• Fehlende Stimmzettel auf dem weißen Kuvert vermerken und als 
ungültige Stimme zählen (keine Beschlussfassung erforderlich); 
Eintrag unter Nr. 3.3.2 der Niederschrift



Mehrere Stimmzettel im Umschlag

Sind in einem weißen Umschlag mehrere Stimmzettel, so sind
diese Stimmzettel mit Tesa fest miteinander zu verbinden.
Wertung:
• Alle Stimmzettel im Umschlag sind nicht gekennzeichnet:

❖1 ungültiger Stimmzettel (keine Beschlussfassung)
• Alle Stimmzettel im Umschlag sind identisch gekennzeichnet oder 

es ist nur ein Stimmzettel gekennzeichnet:
❖1 gültige Stimme (Beschlussfassung)

• Abweichende Kennzeichnung der Stimmzettel:
❖1 ungültiger Stimmzettel (Beschlussfassung)



4. Zählung der Stimmen

Bildung von Stimmzettelstapeln:
• Stimmzettel mit Listenkreuz

❖gesammelte Erfassung im Programm

• Stimmzettel ohne Listenkreuz
❖durchnummerieren (von 1 bis …)
❖Einzelerfassung im Programm mit 

Barcodelesestift

• Stimmzettelumschläge ohne 
Stimmzettel und leere Stimmzettel
❖gesammelte Erfassung im Reiter 

„ungültige Stimmzettel“ als „nicht 
gekennzeichnete Stimmzettel



4. Zählung der Stimmen

Beschlussfassung über Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben
• jeder Stimmzettel einzeln
• Mehrheitsbeschluss (bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Wahlvorstehers)
• Abstimmungsergebnis im Programm erfassen



5. Wahlniederschrift

• Wichtig: Alle Wahlvorstandsmitglieder unterschreiben die 
Niederschrift (Nr. 5.4.1)!;
❖bei Verweigerung ist der Grund anzugeben (Nr. 5.4.2).

• Unterschriften auf den gesondert aufzuliefernden 
beschlussmäßig behandelten Stimmzetteln nichtvergessen.

• Kontrolle der Niederschriften bei Annahme
❖ohne Unterschriften keine Annahme!
❖Verantwortung liegt beim Wahlvorstand



Checkliste Unterschriften

WICHTIG!!!! Unterschriften-Checkliste für den Wahlvorsteher
• Ohne diese Unterschriften keine Abnahme im Rathaus:
• Niederschrift Nr. 5.4.1 (alle Teammitglieder)
• alle beschlussmäßig zurückgewiesenen roten Wahlbriefe (Wahlvorsteher)
• alle beschlussm. behandelten weißen Stimmzettelumschläge 

(Wahlvorsteher)
• beschlussm. behandelte Wahlscheine nicht zurückgewiesener Wahlbriefe
***********************************************************
im Rathaus nach Ausdruck vom Wahlvorsteher zu unterschreiben:
- Übersicht der Stimmzettel mit Beschussfassung
- alle Zähllisten (Zählliste für jede Partei/jede Wählergruppe)
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